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2.6.19 § 46d Inanspruchnahme von Drittgrundstücken: Verfahren
1 Die Inanspruchnahme ist der Betroffenen bzw. dem Betroffenen von der Bauherrschaft genau
und rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.
2 Stimmt die bzw. der Betroffene innert 30 Tagen seit der Mitteilung nicht zu oder einigen sich die
Beteiligten über die Entschädigung nicht, entscheidet auf Begehren der Bauherrschaft die örtliche
Baubehörde rasch über die Zulässigkeit des Begehrens.
3 Über die Entschädigung entscheidet die Schätzungskommission im Nachgang.

Materialien
§ 46d (neu: 1. Januar 2019)

Vgl. Erläuterungen zu § 46c1: Die dort gemachten Aussagen gelten hier sinngemäss.
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